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Ihr Antrag auf Informationszugang beim Ministerium der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz vom 27. Januar 2020 
Ihre E-Mail vom 8. Juni 2020 nebst Anlage, fragdenstaat.de (#176964) 

Sehr geehrter Herr ████, 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 8. Juni 2020, deren Eingang wir hiermit gerne bestätigen. Ihr 
Anliegen führen wir unter dem oben ersichtlichen Ak tenzeichen. 

Vorsorglich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Anrufung der Landesbeauftragten die 
Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen gegen Bescheide über die Akteneinsicht nicht 
hemmt. 

Mit freundlichen Grüßen 

███

Bereich Recht 

Datum:  10. Juni 2020

Bearbeiterin:██████

Telefon:██████████

Telefax:██████████

Zeichen:██████████
(Zeichen bei Antwortschreiben bitte angeben)

LDA Brandenburg  · Stahnsdorfer Damm 77 · 14532 Kleinmachnow

Herrn 
███ ████ 

Nur per E-Mail: 
███████████████████████


